


●  Bei allen Camps halten wir uns an mögliche von der Regierung vorgegebene Verordnungen und 
Regelungen. 

Erlaubnis zur clubinternen Nutzung von Fotos 

Während der Flo?Camps werden Fotos von den Kindern gemacht, um diese für clubinterne Projekte 
(Webseite, Clubmagazin, Instagram) ohne Namensnennung zu nutzen. Wir stützen die Verarbeitung 
der Fotos auf unser berechLgtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) der InformaLon über 
VereinsakLvitäten und der Darstellung von VereinsakLvitäten gegenüber unseren Vereinsmitgliedern
und interessierten Dri?en. Die Erlaubnis zur Nutzung der Fotos kann jederzeit formlos per E-Mail an 
flo?camps@gthgc.de widerrufen werden. 

Aufsicht bei Minderjährigen 

Die Aufsichtspflicht der Trainer des GTHGC für minderjährige Kinder beschränkt sich auf die Dauer 
der im GTHGC sta[indenden Flo?Camps. Die Eltern/ErziehungsberechLgten haben dafür Sorge zu 
tragen, dass die Aufsicht Ihres Kindes vor und nach dem Flo?Camp bzw. Flo?kids-Camp nahtlos 
gewährleistet ist. Von Seiten des GTHGC wird außerhalb des Camps keine Ha^ung übernommen. Die 
Eltern / ErziehungsberechLgten informieren ihre Kinder, dass sie den Trainingsbereich nicht 
verlassen dürfen und den Anweisungen der Trainer Folge zu leisten haben. 

Die Trainer des GTHGC behalten sich vor, Trainingsteilnehmer aus dem Flo?Camp auszuschließen, 
wenn diese trotz Ermahnung den Anweisungen des Trainers keine Folge leisten oder das Training 
stören. In einem solchen Fall muss der/die Minderjährige bis zur Abholung durch die Eltern/ 
ErziehungsberechLgten im Trainingsbereich verbleiben. Der/die Ausgeschlossene bzw. deren 
Eltern/ErziehungsberechLgten haben keinen Anspruch auf Ersta?ung des (anteiligen) 
Campentgeldes. 

No;älle 

In No_ällen informiert der GTHGC die Eltern sofort und leitet geeignete Maßnahmen ein. Die Eltern 
verpflichten sich, während der Dauer des Flo?Camps telefonisch erreichbar zu sein. 

Abholung 

Bei der Abholung durch Dri?e bi?en wir um vorherige InformaLon an unsere Campleiter. 
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